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1616 Hostettler-Rohrbach Peter und Catharina326,
1616 Zimmerman-Krebs Michel und Catharina mit Zeugen:

Hächler, Wienbach327

1617 Amman-Hostettler Paulj und Anna328,

1623 Zimmerman-Bachman Ulj und Elsj329

1649 Amman-Hostettler Jacob und Catharina33",
1654 Amman-Mast Ulrich und Elsbeth,331
1660 Stöcklj-Zimmerman Christen und Cathj 332,

1668 Hostettler-Martj Hans und Anna333

1668 Mischler-Hostettler Hans und Elsbeth, mit den Zeugen
Peter Bucher, Anna Kiener und Margret Gasser.

Kapitel 10

NEUE GESICHTSPUNKTE FÜR
DIE TÄUFERFORSCHUNG

1. Vorerst verwundere ich mich mit Ihnen natürlich darüber, dass im
Taufrodel der Kirchgemeinde Wahlern überhaupt Täufer eingetragen
worden sind! Das mag ein ausserordentlicher Glücksfall sein. Jedenfalls
ist festzuhalten, dass in Wahlern zahlreiche Täuferkinder und wahrscheinlich

eine noch viel grössere Anzahl aus krypto-täuferischen Familien
kirchlich getauft worden sind.
2. Das Täufertum ist im Schwarzenburgerland regional überaus stark in
Erscheinung getreten, was in der Täuferforschung bisher nicht
wahrgenommen worden ist.
3. Die schwarzenburgischen Täufer pflegten trotz ihrer topographischen
Abgelegenheit weitreichende auswärtige Beziehungen, welche bis ins
Welschland, ins Elsass, in die Pfalz, sogar bis nach Holland reichten.
4. Die Untersuchung des Täufertums im Schwarzenburgerland über mehrere

Generationen hinweg hat gezeigt, dass von einer zusammengewürfelten
Interessegemeinschaft einzelner Individuen keine Rede sein kann.

Die Täufer sind im Gegenteil ausserordentlich stark familien- und
ortsgebunden gewesen. Auf ihren Höfen folgten trotz Gefängnisstrafen,
Konfiskationen und Landesverweis immer neue täuferische Familien nach.
5. Künftig muss davon ausgegangen werden, dass das Täufertum, zumin-

326 Taufe KWa2/80.
327 KWa2/80t.
328 Taufe KWal/66.

Taufe KW
330 Taufe KWa2/225.
331 Taufe KWa2.
332 KWa2/290.
3,3 KWa2, ebenso die folgende Familie.
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dest im Schwarzenburgerland, eine ausgesprochen «einheimische
Volksbewegung» gewesen ist, vermutlich sogar die erste seit der Reformation.
Im Unterschied zur Reformation jedoch ist diese Volksbewegung zur
Pfarrerschaft in Opposition gestanden. Man darf wohl sogar von einer
innerkirchlichen Protestbewegung reden; den Albigensern oder Walden-
sern vergleichbar. Kennzeichneten die Machthaber sie als «sackte», so
hatte dies nur der gewollten Ausgrenzung und Diskriminierung zu
dienen. Ein innerer Zusammenhang mit dem Pietismus liegt auf der Hand,
müsste aber noch näher untersucht werden; denn gerade Pfarrer Friden-
rich, der sich während seiner langen Amtszeit in Wahlern ständig mit
Täuferfragen herumzuschlagen hatte, musste sich 1708 «wegen des Zit-
terns in der Kirche Wahlern» vor der Religionskammer in Bern
verantworten.

6. Die Untersuchung der Dokumente hat keinerlei Anzeichen dafür
erkennen lassen, dass die von der Regierung als falsch eingestufte Tauflehre

verheerende Folgen erbracht hätte. Die Nomenklatura in Bern hat den
wirklichen Alltag im Schwarzenburgerland, wie anderswo auch, übersehen

und sich stattdessen auf Vorgänge in Zürich abgestützt. Es ging ihr
darum, eine Norm durchzusetzen und jede Abweichung zu ahnden; letztlich

also um eine Autoritätskrise. Für diese Sicht spricht die von den
Machthabern häufig verwendete Vorhaltung von «Ungehorsam», ihre
abschätzige Beurteilung von «Hartnäckigkeit» und ihre Überheblichkeit
gegenüber den «einfältigen Landleuten». Die zur Legitimation der Verfolgung

vorgebrachte Redewendung «zur Ehre Gottes und zur Rettung der
Kirche» muss als heuchlerisch und als machtpolitisch motiviert entlarvt
werden; denn wo das Erbrecht an die Taufe gebunden und die Rechtgläubigkeit

an der blossen Teilnahme beim Abendmahl gemessen wird, ist
keine Nachfolge Christi mehr möglich.
7. Diese politische Option der Regierung auf der einen und der von Bibel
und Glauben bestimmte Alltag der Täufer auf der andern Seite lagen auf
zwei völlig verschiedenen Ebenen. Die Bekämpfung des Täufertums musste

schliesslich scheitern, weil die politische Logik der Herrschenden für
das Volk weder einsichtig noch nachvollziehbar war. Die Regierung
machte sich im Lauf der Zeit unglaubwürdig, weil sie im Namen der
Christlichkeit zunehmend unbiblisch und unchristlich handelte, während
sich die Täufer Achtung verdienten. Nirgends wird in dem ganzen vorgelegten

Dokumentationsmaterial auch nur eine Spur davon erkennbar,
dass man sich seitens der Behörden in fundamentale Fragen und ins

grundsätzliche Gespräch über die geistlichen Anliegen der Täufer eingelassen

hätte. Nirgends wird erkennbar, dass Regierung, Landvogt und
Pfarrer dem Volk «auf das Herz geschaut hätten».
Wer nach dem obrigkeitlich aufgestellten Kodex straffällig war, wurde
stattdessen «zitiert», «interrogiert» und mit Folter «gefeckt». Es gab nur
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die Verhörform, mit aller Vorverurteilung und Strafgewalt, kein freies
Gespräch. Gefragt wurde nach dem Gottesdienstbesuch in der Kirche,
nach dem Besuch der Versammlungen (merkwürdigerweise «Synagoge»
genannt), nach anderen Versammlungsteilnehmern und mit besondererm
Eifer nach dem Versammlungsleiter. Verlangt wurde schliesslich, sich mit
einem Eid von der «Sekte» loszusagen, künftig den Gottesdienst in der
Kirche regelmäsig zu besuchen und an den Sakramenten teilzunehmen.
Von Bibellesen und täglichem Gebet war nicht die Rede. Dieses
Kirchenverständnis hat den Begriff des «normalen Christen» bis auf den heutigen
Tag unheilvoll geprägt.
8. Üblicherweise werden die beiden Bezeichnungen «Täufer» und
«Anabaptisten» synonym gebraucht. In Wählern jedoch ist ab 1693 und bis 1732

eine absichtliche Abgrenzung festzustellen. Während sich Pfarrer Friden-
rich heftig gegen die «Täufer» als radikale und zum Extrem neigende
Menschen wandte, die sich von Staat, Kirche und Heimat abzusondern
versuchten, liess er jene, die er mit «Anabaptisten» kennzeichnete,
gewähren. «Anabaptisten» erscheinen im Taufrodel von Wahlern gewiss
nicht zufällig ab 1693, als die «neue täuferische Sekte» entstanden war.
Sie haben kirchlich getraut, ihre sämtlichen Kinder kirchlich getauft, an
den Sakramenten teilgenommen und den Eid geleistet; sie sind trotz ihrer
täuferischen Gesinnung weder vermahnt, noch bestraft oder verfolgt worden!

Diese Haltung ermöglichte ihnen Ortsbeständigkeit.
9. Vom Interesse geleitet, die Täuferfrage möglichst aus dem alltäglichen
Leben heraus zu verstehen, habe ich über Jahre hinweg die vorliegende
Dokumentation zusammengetragen. Bruchstück an Bruchstück konnte so

zueinandergefügt werden. Die Einreihung in zeitlicher Abfolge ergibt
nun ein eindrückliches Bild über mehrere Generationen hinweg. Kirchen-
und Zinsbücher halfen mir, das soziale Netz zu erfassen, auf das es mir
sosehr ankommt. Die konsequente Beschränkung auf die Quellen ermöglichte

mir, unvoreingenommen von jeder akademischen Diskussion auf
die Grundlage zu hören und zu sehen. Oft war ich betroffen von der
bleibenden Aktualität.
10. In der ersten Periode der Untersuchung (1581-1652) fällt der plötzliche

Schub auf, der dem Täufertuni im Schwarzenburgerland Breitenwirkung

verlieh, ohne dass eine bestimmte Ursache ersichtlich geworden
wäre. Gleich mehrere Männer waren noch 1610 im militärischen Auszug
eingeteilt gewesen, welche dann wenige Jahre später als «taüffer» abgeurteilt

worden sind. In der Folge stieg die Anzahl der verfolgten Familien
sprunghaft an. Bereits 1646 setzte die Abwanderung ein. Die Hartnäckigkeit

einzelner heldenhafter Personen ist in dieser Zeit eine besondere
Qualifizierung, beziehungsweise Disqualifizierung. Das Gebiet um Wy-
den ist Zentrum.
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11. Die zweite Periode der Untersuchung (1652-1692) wird geprägt vom
Aufbau auswärtiger Beziehungen. Die Ausgewanderten setzen sich im
«Basel-Bischöflichen»-Gebiet, im Elsass und in der Pfalz fest, behalten
aber ihre Verbindung mit der schwarzenburgischen Heimat durch einen

regen Austausch aufrecht. Die Familien Amman, Zimmerman und Ho-
stettler sind führend. In der gleichen Zeit breitet sich das Täufertum weit
über die Hälfte des Schwarzenburgerlandes aus, vor allem auch in den
beiden Dörfern Guggisberg und Schwarzenburg. Die beiden alternativen
Verhaltensweisen, Anpassung oder Auswanderung, bleiben nebeneinander

gleichwertig bestehen.
12. In der dritten Periode der Untersuchung (1693-1750), welche mit
einem Rumor im Schwarzenburgerland beginnt und die Spaltung in «Ami-
sche» und «Reistische» vorbereitet, trennen sich die beiden Wege des

Verhaltens. Die strengere unnachgiebige Haltung drängt zur Auswanderung.

Diese erreicht mit der definitiven, unumkehrbaren Emigration nach
Amerika den Höhepunkt. Die pragmatisch ausgerichtete und ortsbeständige
Schicht dagegen, auf der Suche nach immer neuen Formen des
Widerstandes gegen die Obrigkeit, gerät allmählich ins moralische Zwielicht.
Auffällig ist, dass mit dem Abflauen der Täuferverfolgung um 1750 die
Regierung den Kampf gegen die neuentstandene «Sekte» im Weiler
Brügglen aufnimmt, der Winterkraut gegenüberliegt, jenseits des Schwarzwassers.

75


	Neue Gesichtspunkte für die Täuferforschung

